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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.1960

Norm

StPO §292

StPO §293 Abs3

Rechtssatz

Wenn auf Grund einer zur Wahrung des Gesetzes erhobenen Nichtigkeitsbeschwerde eine Strafverfügung aufgehoben

und die Einleitung des ordentlichen Verfahrens aufgetragen wird, ist in diesem Verfahren gemäß den §§ 293, 290 Abs 2

StPO das Verbot der reformatio in peius zu beachten.
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